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BUDE 2024 Nr. 049

Planungsrecht, Art. 21 RPG, Art. 175 und Art. 175a PBG. Eine der
anstehenden Gesamtrevision der Ortsplanung vorgezogene Umzonung
samtlicher Grundstiicke der Wohnzone W1 in eine neu zu schaffende
(altrechtliche) Wohnzone W2a ist vorliegend nicht mdglich. Einerseits
entspricht eine solch grossflachige Umzonung nicht einer konsolidierten
ortsplanserischen Strategie bzw. beruht sie nicht auf einer notwendigen
Gesamtsicht, anderseits wiirde eine so weitreichende Umzonung die
anstehende Ortsplanungsrevision prajudizieren. Das Anliegen der
Rekurrenten ist deshalb im Rahmen der laufenden Arbeiten zur
Gesamtrevision der Ortsplanung zu beriicksichtigen. Abweisung des
Rekurses.
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21-10457

Entscheid Nr. 49/2024 vom 6. Juni 2024

A.  undB._
vertreten durch lic.iur. Urs Pfister, Rechtsanwalt, Bischofszeller-
strasse 53, 9200 Gossau

gegen

Stadtrat Z.____ (Beschluss vom 27. Oktober 2021)

Antrag auf Teilrevision Rahmennutzungsplan



Sachverhalt

A.
A. _undB.___ sind Eigentiimer von Grundstlick Nr. 001, Grundbuch
Z. _,ander Strasse G.____in Z.___. Das Grundstiick liegt geméss

geltendem Zonenplan der Stadt Z._ vom 25. November 1992 in der
Wohnzone W1 und ist mit einem Einfamilienhaus tberbaut.

B.

a) Gestiitzt auf das vom Stadtparlament Z._ am 5. Februar 2009
genehmigte Stadtentwicklungskonzept und dem darauf basierenden
kommunalen Richtplan (vom Stadtparlament genehmigt am 26. Au-
gust 2010) gab der Stadtrat Z.___ eine Gesamtrevision der Ortspla-
nung Z.___ (nachfolgend: Revision 2013 — 2020) in Auftrag. Am
23. Oktober 2013 erliess er das (mit X.___ ) vereinigte Baureglement
und den neuen Zonenplan Z. .

b) Mit dem neuen Zonenplan sollten alle Grundstiicke, die bisher
der Wohnzone W1 zugeteilt waren, der neu zu schaffenden Wohnzone
W2a oder der Wohnzone W2b zugewiesen werden. Die Grundstiicke
der Wohnzone W2 hatten in die Wohnzone W2b umgeteilt werden sol-
len. In der Wohnzone W2a waren insbesondere zwei Vollgeschosse
(in der Wohnzone W1, ein Vollgeschoss), eine Gebaudehdhe von 6 m
(W1; 5m), eine Firsthhe von 10 m (W1; 9 m) und eine Gebaudelange
von 25 m (gleich W1) zuldssig gewesen. Es wéare ein kleiner Grenzab-
stand von 4 m (gleich W1 — in der W1 gab es aber zusatzlich einen
grossen Grenzabstand von 6 m) einzuhalten und eine Ausnitzungs-
ziffer von 0,5 (W1; 0,4) vorgesehen gewesen.

c) Am 22. April 2015 entschied der Stadtrat Uber samtliche Ein-
sprachen und wies diese im Wesentlichen ab. Zonenplan und Baureg-
lement wurden am 3. Marz 2016 vom Stadtparlament genehmigt. Im
Anschluss wurde das fakultative Referendum nicht ergriffen.

d)  Gegen den neuen Zonenplan und das Baureglement wurden im
Mai 2016 insgesamt drei Rekurse beim Baudepartement (seit 1. Okto-
ber 2021: Bau- und Umweltdepartement) erhoben. Dieses hiess mit
BDE Nr. 3/2019 vom 27. Juni 2019 zwei Rekurse gut und hob den Zo-
nenplan sowie die Einspracheentscheide auf. Dieser Entscheid er-
wuchs in Rechtskratft.

e) Da durch den Rekursentscheid lediglich der Zonenplan, nicht
aber das Baureglement vom 3. Marz 2016 aufgehoben worden war,
beschloss der Stadtrat Z.____, das neue Baureglement in Kraft zu set-
zen, soweit es vom Baudepartement genehmigt werde. Mit Verfigung
vom 18. Mai 2020 verweigerte das Baudepartement die Genehmigung
fur mehrere Bestimmungen des neuen Baureglements. Unter ande-
rem wurden die Vorschriften zu den Wohnzonen W2a und W2b nicht
genehmigt, da diese Zonen durch die Aufhebung des Zonenplans
nicht mehr bestanden. Entsprechend sollten die Vorschriften zu den
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Wohnzonen W1 und W2 in Kraft bleiben. Mit Entscheid RRB 2020/775
vom 30. Oktober 2020 hiess die Regierung einen Rekurs gegen diese
Nichtgenehmigung insofern gut, als die Nichtgenehmigung der Vor-
schriften zur Wohnzone W2b aufgehoben und zur Neubeurteilung an
das Baudepartement zuriickgewiesen wurde. Mit Verflgung vom
21. Dezember 2020 passte das Baudepartement die Genehmigungs-
verfilgung vom 18. Mai 2020 in Bezug auf die Wohnzone W2b an. Ent-
sprechend wurden die Vorschriften zur Wohnzone W2b genehmigt
und sollen diese Anwendung in den Wohnzonen W2 finden. An der
Nichtgenehmigung der Vorschriften der Wohnzone W2a @nderte sich
nichts. Das neue Baureglement ist seit 1. Marz 2021 in Kraft.

f) Fur die Grundstucke welche — wie das Grundstlick Nr. 001 — ge-
mass weiterhin geltendem Zonenplan vom 25. November 1992 der
Wohnzone W1 zugeschieden sind, bedeutet dies, dass sie betreffend
Zonierung und massgeblichen Regelbauvorschriften durch die Revi-
sion 2013 — 2020 keine Anderung erfahren haben. Es sind somit wei-
terhin die Regelbauvorschriften der Wohnzone W1 anwendbar.

C.

a) Mit Gesuch vom 28. Mai 2021 stellten A.___ und B.___, vertre-
ten durch lic.iur. Urs Pfister, Rechtsanwalt, Gossau, beim Stadtrat
Z. _ das Gesuch, die Grundstlicke, die gemass geltendem Zonen-
plan der Wohnzone W1 zugeschieden seien, seien mit einer Teilrevi-
sion des Zonenplans der Wohnzone W2a zuzuscheiden. Entspre-
chend seien auch Art. 11, 17 und 66 des Baureglements der Stadt
Z. _ (abgekirzt BauR) zu andern bzw. zu erganzen.

b) Mit Beschluss vom 27. Oktober 2021 wies der Stadtrat Z.___
den Antrag von A.____ und B.____ auf Teilrevision von Zonenplan und
Baureglement ab. Das Anliegen werde in den Prozess der
Gesamtrevision der Nutzungsplanung aufgenommen. Begrindet
wurde dieser Beschluss damit, dass die Gesamtrevision der
Ortsplanung anstehe und vorgezogene Teilrevisionen sich auf
besondere Sachverhalte von grossem 6ffentlichen Interesse zu
beschranken hatten. Die Umzonung der Wohnzone W1 in eine neue
Zone W2a sei bei der Revision 2013 — 2020 nicht unumstritten
gewesen. Ausserdem habe diese Revision fur Teile der Wohnzone W1
die Umzonung in die héhere Zone W2b vorgesehen. Die Zuordnung
sei somit nicht eindeutig. Weiter hatte die beantragte Teilrevision
prajudizierende Wirkung fur die anstehende Gesamtrevision.

D.

Gegen diesen Beschluss erhoben A._ und B.____ durch ihren
Rechtsvertreter mit Schreiben vom 15. November 2021 Rekurs beim
Bau- und Umweltdepartement. Mit Rekursergdnzung vom
3. Dezember 2021 werden folgende Antrége gestellt:

1. Der Beschluss des Stadtrates Z._  vom 27. Oktober
2021 (Nr. 226/2021) sei aufzuheben;
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2. Der Stadtrat Z.__ sei anzuweisen,

- die Grundstlcke, die geméss dem geltenden Zonen-
plan der Stadt Z._ der Wohnzone W1 zugeschie-
den sind, mit einer Teilrevision des Zonenplans der
Wohnzone W2a zuzuscheiden;

- Art. 11 Abs. 1 lit. ¢ des Baureglements der Stadt
Z.__vom 25. November 2021 wie folgt zu ergan-
zen:

«zweigeschossige Wohnzone W2a»

- Art. 17 BauR sei wie folgt zu &ndern:

Abs. 1 (Ergénzung der Tabelle):

W2a W2b | W3 | W4

Vollgeschosse 2
Ausnitzungs- 0,50
ziffer
Gebaudehdhe 6,00 m
Firsthhe 10,00 m
Gebaudelange 25,00 m
Kleiner Grenz- 4,00 m
abstand
Grosser 8,00 m
Grenzabstand

Abs. 2 (neu):

«Bei Reihenh&usern in der Zone W2a ist eine ge-
samte Gebaudelange bis 30,00 m gestattet, wenn
sich diese gut in das Strassen- und Ortsbild einfiigt.»

Abs. 3 (geandert):

«Der Mehrlangenzuschlag fur Gebaudeseiten Uber
25,00 m betragt 1/5 der Mehrlange, héchstens aber
3,00 m. In den Zonen W2a und W2b sowie fur Bau-
ten mit einer maximalen Geb&audehdhe von 5,00 m
wird der Mehrlangenzuschlag nicht angewendet.»

- Art. 66 BauR sei wie folgt zu ergéanzen:
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«d) Baureglement und Zonenplan der Stadt Z._
vom 25. November 1992 samt Nachtragen, soweit
diese Regelungen fir die Wohnzone W1 enthalten.»

- die genannten Teilrevisionen von Zonenplan und
Baureglement mitsamt dem dazugehorigen Pla-
nungsbericht innert 3 Monaten ab Rechtskraft dieses
Entscheids dem Mitwirkungsverfahren zu unterstel-
len;

- die genannten Teilrevisionen von Zonenplan und
Baureglement mitsamt dem dazugehorigen Pla-
nungsbericht innert 6 Monaten ab Rechtskraft dieses
Entscheids geméass Art. 41 PBG offentlich aufzule-
gen;

3. unter Kosten- und Entschadigungsfolgen.

Zur Begrindung wird geltend gemacht, die Rekurrenten hatten ge-
stiitzt auf Art. 21 Abs. 2 des eidgendssischen Raumplanungsgesetzes
(SR 700; abgekiirzt RPG) einen Anspruch darauf, dass die geltenden
Vorschriften jetzt Gberprift und angepasst wirden. Eine zeitliche Ver-
schiebung einer unbestrittenen Zonenplandnderung um nochmals
etwa zehn Jahre stelle eine Rechtsverweigerung dar. Die beantragten
Anderungen seien bereits bei der gescheiterten Revision 2013 — 2020
als richtig erachtet worden. Sowohl fur die Vorinstanz wie auch fir das
Stadtparlament sei die Umzonung unstrittig gewesen. Auch sei eine
entsprechende Revision mit Blick auf eine angemessene Innenver-
dichtung geradezu geboten. Entsprechend sei ein offentliches Inte-
resse an der Umzonung offenkundig zu bejahen. Auch koénne die Ar-
beitsbelastung der Mitarbeitenden des zustdndigen Departementes
kein Grund fur eine Verschiebung des berechtigten Anliegens sein.
Zudem betreffe das streitige Gesuch einen klar definierten Bereich
(Wohnzone W1). Von einer prajudizierenden Wirkung auf die vorzu-
nehmende Gesamtrevision fur andere Zonen kénne deshalb keine
Rede sein.

E.

a) Mit Vernehmlassung vom 21. Januar 2022 beantragt die
Vorinstanz, den Rekurs unter Kostenfolge abzuweisen, soweit darauf
eingetreten werden kénne. Zur Begrindung wird geltend gemacht,
dass die Planungsabsichten der Revision 2013 — 2020 weit zurtick ge-
hen wirden und auf dem Stadtentwicklungskonzept von 2008 und
dem darauf aufbauenden kommunalen Richtplan aus dem Jahr 2010
beruhen wirden. Seither hatten sich die Rahmenbedingungen grund-
legend geéndert. Entsprechend solle das Instrument des Teilzonen-
plans bis zur Gesamtrevision der Nutzungsplanung nur restriktiv an-
gewendet werden. In Frage wirden hauptséchlich Arealentwicklungen
kommen.
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b) Mit Amtsbericht vom 22. Februar 2022 fiihrt das Amt fiir Raum-
entwicklung und Geoinformation (AREG) aus, dass Ortsplanungsrevi-
sionen von einer Gesamtsicht gepragt sein und sich auf eine umfas-
sende Abwagung der Interessen stiitzen missten. Eine Vorab-Anpas-
sung von einzelnen Teilgebieten sei sachlich unzweckmassig.

c) Mit Eingabe vom 28. Februar 2022 machen die Rekurrenten gel-
tend, im Gebiet «M.___ » beabsichtige die Vorinstanz eine Teilzonen-
plandnderung. Es ware mit der Pflicht zur rechtsgleichen Behandlung
unvereinbar, wenn demgegentiber ihr Antrag auf Teilrevision abgewie-
sen wurde.

d) Mit Eingabe vom 25. Mérz 2022 lassen sich die Rekurrenten er-
neut vernehmen.

e) Die Vorinstanz lasst sich mit Eingabe vom 27. April 2022 zu den
beiden weiteren Eingaben der Rekurrenten vernehmen.

f) Mit Schreiben vom 9. Mai 2022 sistierte der verfahrensleitende
Sachbearbeiter der instruierenden Rechtsabteilung des Bau- und Um-
weltdepartementes auf Antrag der Rekurrenten das Rekursverfahren.
Der Antrag der Rekurrenten wurde mit einem bevorstehenden Ge-
sprach mit dem Stadtprasidenten begriindet.

g) Mit Eingabe vom 25. Januar 2023 teilen die Rekurrenten mit,
dass in der Zwischenzeit die Thematik besprochen werden konnte. Je-
doch héatte die Vorinstanz bezlglich der beantragten und langst be-
schlossenen Teilrevision nichts unternommen. Entsprechend sei die
Sistierung aufzuheben.

h) Mit Eingabe vom 11. Mai 2023 lassen sich die Rekurrenten er-
neut vernehmen und verweisen auf die aktuell laufenden Diskussionen
zur Wohnungsnot in der Schweiz. Entsprechend seien in erster Linie
die heute geltenden Bauvorschriften zu tGberprifen. Weiter machen sie
geltend, dass die Vorsteherin des Bau- und Umweltdepartementes als
frhere Stadtpréasidentin sowohl bei der Revision 2013 — 2020 mitge-
wirkt habe, als auch beim Bauvorhaben der Rekurrenten in den Jahren
2018 - 2020 als Mitglied der Baukommission involviert gewesen sei.
Entsprechend sei die Rekursangelegenheit von ihrem Stellvertreter zu
beurteilen.

i) Mit weiterer Eingabe vom 31. Mai 2023 machen die Rekurrenten
gelten die Baukommission wende die massgebenden Vorschriften
(insbesondere betreffend Niveaupunkt) nicht an. Es kénne nicht ange-
hen, dass die bestehenden Vorschriften nicht angewendet wirden,
weil diese unpassend seien. Vielmehr habe die politische Gemeinde
ihre Planungspflichten zu erfiillen und die Anpassungen der Vorschrif-
ten fur die Wohnzone W1 umzusetzen. Die Nichtanhandnahme der
Teilrevision sei kein Planungsermessen, sondern reine Willkr.
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i) Mit Beschluss Nr. 582 vom 15. August 2023 weist die Regierung
das Ausstandsbegehren der Rekurrenten gegen die Vorsteherin des
Bau- und Umweltdepartementes ab. Die Kosten des Entscheids be-
lasst sie bei der Hauptsache. Die dagegen erhobene Beschwerde
weist das Verwaltungsgericht mit Urteil B 2023/180 vom 15. Februar
2024 ab.

k) Mit Eingabe vom 27. Mai 2024 halten die Rekurrenten an ihrem
Rekurs fest.

F.

Auf die weiteren Ausfihrungen der Verfahrensbeteiligten in den vor-
genannten Eingaben wird — soweit erforderlich — in den Erwagungen
eingegangen.

Erwagungen

1.

1.1 Die Zustandigkeit des Bau- und Umweltdepartementes ergibt
sich aus Art. 43" des Gesetzes Uber die Verwaltungsrechtspflege
(sGS 951.1; abgekiirzt VRP). Das Ausstandsbegehren der Rekurren-
ten gegen die Vorsteherin des Bau- und Umweltdepartementes wurde
mit Beschluss der Regierung vom 15. August 2023 abgewiesen. Die
dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht mit Ur-
teil B 2023/180 vom 15. Februar 2024 ab. Dieser Entscheid erwuchs
in Rechtskraft, weshalb der vorliegende Entscheid von der Vorsteherin
des Bau- und Umweltdepartementes getroffen wird.

1.2 Die Frist- und Formerfordernisse von Art. 47 Abs. 1 und Art. 48
VRP sind erflllt. Die Rekursberechtigung ist gegeben (Art. 45 VRP).
Auf den Rekurs ist einzutreten.

2.

Am 1. Oktober 2017 ist das Planungs- und Baugesetz (sGS 731.1; ab-
gekiirzt PBG) in Kraft getreten und das Baugesetz vom 6. Juni 1972
(nGS 8, 134; abgekiirzt BauG) aufgehoben worden (Art. 172 Bst. a
PBG). Der vorliegend zu beurteilende Beschluss datiert vom 27. Ok-
tober 2021, womit grundsétzlich die Bestimmungen des PBG zur An-
wendung gelangen, sofern sie gemass Anhang zum Kreisschreiben
«Ubergangsrechtliche Bestimmungen im PBG» vom 8. Marz 2017
(Baudepartement SG, Juristische Mitteilungen 2017/I/1) als unmittel-
bar anwendbar erklart werden.

3.

Die Rekurrenten beantragen in ihren Eingaben vom 3. Dezember 2021
sowie 25. Marz 2022 den Beizug verschiedener Akten, u.a. der Akten
zur Revision 2013 — 2020, der Vorprifungsberichte zu den beiden
Teilzonenplanen «M.___ »und «N.___ », sowie die Durchflihrung eines
Augenscheins.
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3.1 Nach Art. 12 Abs. 1 VRP ermittelt die Behérde oder das von ihr
beauftragte Verwaltungsorgan den Sachverhalt und erhebt die Be-
weise von Amtes wegen durch Befragen von Beteiligten, Auskunfts-
personen und Zeugen, durch Beizug von Urkunden, Amtsberichten
und Sachverstandigen, durch Augenschein sowie auf andere geeig-
nete Weise. Sind zur Wahrung des 6ffentlichen Interesses keine be-
sonderen Erhebungen nétig, so sind nur die von den Beteiligten ange-
botenen und die leicht zugéanglichen Beweise Uber erhebliche Tatsa-
chen aufzunehmen (Art. 12 Abs. 2 VRP). Der Augenschein ist die un-
mittelbare sinnliche Wahrnehmung von Tatsachen durch die entschei-
dende Instanz. Er dient der unmittelbaren Wahrnehmung von (in der
Regel streitigen) Tatsachen und/oder dem besseren Verstandnis des
Sachverhalts. Ob ein Augenschein durchzufuhren ist, liegt im pflicht-
gemassen Ermessen der urteilenden Instanz. Nur wo sich eine Tatsa-
che nicht anders abklaren lasst, wird eine Verpflichtung zur Durchfiih-
rung eines Augenscheins bejaht. Ergibt sich eine Tatsache dagegen
zweifelsfrei aus den Akten, so braucht sie nicht durch einen Augen-
schein Uberprift zu werden. Dies gilt auch fiir unbestrittene Behaup-
tungen, sofern eine Nachprifung nicht durch offentliche Interessen ge-
boten erscheint. Tatsachen aber, vor allem umstrittene, deren umfas-
sende Feststellung und Wirdigung eine eigene Wahrnehmung erhei-
schen, sind in Augenschein zu nehmen (CAVELTI/VOGELI, Verwal-
tungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gallen — dargestellt an den Verfah-
ren vor dem Verwaltungsgericht, 2. Aufl., St.Gallen 2003, Rz. 966;
B. MARKLI, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Praxiskommentar zum
Gesetz Uber die Verwaltungsrechtspflege [VRP], Zirich/St.Gallen
2020, Art. 12 N 50 ff.).

3.2 Vorliegend ergeben sich die entscheidwesentlichen tatsachli-
chen Verhéltnisse vollstandig aus den vorhandenen Verfahrensakten
sowie aus dem offentlich zuganglichen Geoportal (www.geoportal.ch).
Entsprechend ist auf den Beizug weiterer Akten sowie die Durchfiih-
rung eines Augenscheins zu verzichten. Die entsprechenden Antrage
der Rekurrenten sind deshalb abzuweisen.

4.

Die Rekurrenten rtigen in ihrer Rekursbegriindung vom 3. Dezember
2021, dass sich die Vorinstanz unter «dem Gesichtspunkt Raumpla-
nung» gar nicht zum Gesuch geédussert habe. Sofern sie damit eine
Verletzung der Begriindungspflicht und somit des rechtlichen Gehors
geltend machen, ist nachfolgend kurz darauf einzugehen.

4.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehor verlangt unter anderem,
dass die Behorde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechts-
stellung Betroffenen tatsachlich hort, sorgfaltig und ernsthaft prift und
in der Entscheidfindung berlcksichtigt. Daraus folgt die grundsétzliche
Pflicht der Behérde, ihren Entscheid zu begriinden (BUDE Nr. 92/2022
vom 10. Oktober 2022 Erw. 4.1). Nach der Rechtsprechung muss die
Begriindung des angefochtenen Entscheids so abgefasst sein, dass

Entscheid des Bau- und Umweltdepartementes SG (Nr. 49/2024), Seite 8/18



gegebenenfalls eine sachgerechte Anfechtung des Entscheids ermdg-
licht wird. Dies ist moglich, wenn sowohl der Betroffene als auch die
Rechtsmittelinstanz sich tUber die Tragweite des Entscheids ein Bild
machen kénnen; in diesem Sinn mussen wenigstens kurz die Uberle-
gungen genannt werden, von denen sich die Behorde leiten liess und
auf welche sich ihr Entscheid stitzt. Allerdings bedeutet dies nicht,
dass sich die Behdorde ausdricklich mit jeder tatbestandlichen Be-
hauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss;
vielmehr kann sie sich auf die fir den Entscheid wesentlichen Ge-
sichtspunkte beschranken (VerwGE B 2018/52 vom 27. Februar 2019
Erw. 2.2.3 mit Hinweisen).

4.2 Die Vorinstanz fuhrt in den Erwagungen des angefochtenen Be-
schlusses sehr wohl aus, gestiitzt auf welche Uberlegungen sie dem
Gesuch der heutigen Rekurrenten keine Folge leistet. So hélt sie ins-
besondere fest, dass Teilrevisionen des Rahmennutzungsplans vor
der anstehenden Gesamtrevision auf Sachverhalte von grossem 6f-
fentlichen Interesse beschréankt seien und die gewinschte Umzonung
in der Revision 2013 — 2020 auch nicht unbestritten gewesen sei. Wei-
ter macht sie geltend, dass eine solche TeilAnderung préjudizierende
Wirkung fiir die Gesamtrevision hatte und das Anliegen der Rekurren-
ten deshalb im Rahmen dieser Gesamtrevision umzusetzen sei. Ent-
sprechend war es den Rekurrenten ohne weiteres méglich, den ange-
fochtenen Beschluss sachgerecht anzufechten, was sie mit Eingaben
vom 15. November sowie 3. Dezember 2021 alsdann ja auch taten.
Eine Verletzung der Begriindungspflicht liegt somit nicht vor.

5.

Die Rekurrenten machen mit Verweis auf Art. 21 Abs. 2 RPG geltend,
dass sie einen Anspruch auf Uberprifung und Anderung der
Zonierung hatten.

5.1 Gemass Art. 21 Abs. 2 RPG werden Nutzungsplane tberprift
und nétigenfalls angepasst, wenn sich die Verhdltnisse erheblich ge-
andert haben. Das Gesetz unterscheidet hinsichtlich der Anderung
von Nutzungsplanen somit zwei Stufen: In einem ersten Schritt muss
gepruft werden, ob sich die Verhaltnisse so erheblich gedndert haben,
dass die Nutzungsplanung tberprtft werden muss. Erstin einem zwei-
ten Schritt werden die nétigen Anpassungen geprift (BGE 140 Il 25
Erw. 3 mit Hinweis auf P. KARLEN, Stabilitat und Wandel in der Zonen-
planung, in: PBG-aktuell, 1994 [Heft 4], S. 4 ff., S. 8 ff.; vgl. auch
T. TANQUEREL, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxis-
kommentar RPG: Nutzungsplanung, Zirich/Basel/Genf 2016, Art. 21
N 33 1.). Die Zweistufigkeit von Art. 21 Abs. 2 RPG soll der Nutzungs-
planung zum einen eine gewisse Bestandigkeit garantieren und zum
anderen die vom Gesetzgeber zugedachte Funktion sichern. Die An-
forderungen an die Interessenabwagung in der ersten Stufe sind dabei
geringer als in der zweiten Stufe: Eine Uberprufung der Grundordnung
ist demnach bereits geboten, wenn sich die Verhéaltnisse seit der Plan-
festsetzung geadndert haben, diese Veranderung die fur die Planung
massgebende Gesichtspunkte betrifft und erheblich ist (BGE 140 Il 25
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Erw. 3.2; BGE 123 |1 175 Erw. 3.a). Als erheblich auf dieser Stufe gilt,
wenn eine Anpassung der Zonenplanung im fraglichen Gebiet in Be-
tracht fallt und die entgegenstehenden Interessen der Rechtssicher-
heit und des Vertrauens in die Planbestandigkeit nicht so gewichtig
sind, dass eine Plananpassung von vornherein ausscheidet. Eine er-
hebliche Veranderung der Verhaltnisse liegt also vor, wenn entweder
die tatsachlichen oder rechtlichen Umstande, welche der Planfestset-
zung zugrunde lagen, zu wesentlichen Teilen dahingefallen sind, oder
wenn seither neue bedeutende Bedirfnisse entstanden sind. Dies be-
deutet, dass sich die Verhéltnisse so geandert haben miissen, dass
an der Beibehaltung der bisherigen Nutzungsordnung kein offentliches
Interesse mehr besteht (BGE 127 | 103 Erw. 6.b; P. HANNI,
Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7. Aufl.,
Bern 2022, S.119 f.; WALDMANN/HANNI, Handkommentar RPG,
Bern 2006, Art. 21 N 16). Nicht erfiillt sind die Voraussetzungen je-
doch, wenn die Verhaltnisse bereits bei der friiheren Planfestsetzung
bekannt waren und damit schon in den planerischen Entscheid mitein-
bezogen wurden bzw. es hatten werden missen (BGE 123 | 175
Erw. 3.9; WALDMANN/HANNI, a.a.0., Art. 21 N 16).

5.2 Steht nach dieser ersten Prifung fest, dass sich die Verhaltnisse
tatsachlich wesentlich verandert haben, untersucht die Planungsbe-
horde in einem zweiten Schritt, ob und inwiefern eine Anpassung der
Zonenplanung nétig wird (BGE 140 11 25 Erw. 3.2). Dabei ist ein Ab-
wagen zwischen der Notwendigkeit der Anderung und einer gewissen
Stabilitdt nutzungsplanerischer Festlegungen notig. Zu bericksichti-
gen sind dabei insbesondere die bisherige Geltungsdauer des Nut-
zungsplans, das Ausmass seiner Realisierung und Konkretisierung,
das Gewicht des Anderungsgrunds, der Umfang der beabsichtigten
Plandnderung und das oOffentliche Interesse daran (BGE 140 Il 25
Erw. 3.1; BGE 132 11 408 Erw. 4.2 f.; BGE 128 | 190 Erw. 4.2; mit Hin-
weis auf KARLEN, a.a.0., S. 11 ff. und 13 ff.). Je neuer ein Plan ist,
umso mehr darf mit seiner Bestandigkeit gerechnet werden, und je
einschneidender sich die beabsichtigte Anderung auswirkt, umso ge-
wichtiger missen die Grinde sein, die fur die Plananderung sprechen
(BGE 120 la 227 Erw. 2.c). Nach Ablauf des Planungshorizonts (fur
Nutzungspléne in Bauzonen 15 Jahre gemass Art. 15 Abs. 1 RPG;
zehn Jahre fur Richtplane gemaéss Art. 9 Abs. 3 RPG) sind Plane
grundsatzlich einer Uberpriifung zu unterziehen und nétigenfalls an-
zupassen (Urteil des Bundesgerichtes 1C_470/2018 vom 4. Marz
2019 Erw. 5.2; Urteil des Bundesgerichtes 1C_384/2016 vom 16. Ja-
nuar 2018 Erw. 3.2). Je naher eine Planungsrevision dieser Frist
kommt, desto weniger gewichtig ist deshalb das Vertrauen auf die Be-
standigkeit des Plans (BGE 145 I 83 Erw. 5.4). Als gewichtige Griinde
fur eine Nutzungsplanrevision gelten insbesondere die Revision des
Umweltrechts, die zwingend nach einer parzellenscharfen Umsetzung
verlangt (vgl. z.B. Art. 24 Abs. 2 des eidgendssischen Umweltschutz-
gesetzes [SR 814.01; abgekirzt USG]), die Revision des Richtplans,
mit welcher neue planerische Ordnungsvorstellungen verwirklicht wer-
den sollen (BGE 128 1190 Erw. 4.2), die Planungsgrundséatze geméass
Art. 3 RPG, deren Beachtung eine neue zonenrechtliche Behandlung
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erfordert (Urteil des Bundesgerichtes 1A.162/2002 bzw. 1P.392/2002
vom 10. Dezember 2002 Erw. 5.3.1; Urteil des Bundesgerichtes
1P.37/2005 vom 7. April 2005 Erw. 4.1), oder die Korrektur von Pla-
nungsfehlern, und dies unter Umstanden auch dann, wenn sich diese
erst kirzlich ereignet haben (BGE 121 | 245 Erw. 6.a und 6.b; Urtell
des Bundesgerichtes 1A.167/2002 bzw. 1P.425/2002 vom 14. Januar
2003 Erw. 3.7.2). Dem Kriterium des Umfangs der beabsichtigten
Plananderung ist insofern Rechnung zu tragen, als das Bundesgericht
nachtréagliche geringfiigige Anderungen bereits nach einer relativ kur-
zen Zeit seit der Planfestsetzung zulasst, soweit dadurch die beste-
hende Zonenplanung lediglich in untergeordneten Punkten ergéanzt
wird und eine gesamthafte Uberpriifung der Planung nicht erforderlich
erscheint (BGE 1281190 Erw. 4.2; BGE 124 11 391 Erw. 4.b; Urteil des
Bundesgerichtes 1A.193/2001 vom 6. Mai 2002 Erw. 3.3; Urteil des
Bundesgerichtes 1A.167/2002 bzw. 1P.425/2002 vom 14. Januar
2003 Erw. 3.7.3 und 3.8; Baudepartement SG, Juristische Mitteilungen
2001/111/29; WALDMANN/HANNI, a.a.0., Art. 21 N 18).

5.3 Die vorliegende Zonierung von Grundstiick Nr. 001 bzw. der
Grundsticke die der Wohnzone W1 zugeschieden sind, geht zumin-
dest zuriick auf den noch heute geltenden Zonenplan vom 25. Novem-
ber 1992. Entsprechend besteht grundsatzlich ein Anspruch der
Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer an der Uberprifung der
Zonierung. Dies umso mehr, als in der Zwischenzeit auch die mass-
gebenden Rechtsgrundlagen, wie das eidgendssische Raumpla-
nungsgesetz, der kantonale Richtplan, aber auch das Planungs- und
Baugesetz, Uberarbeitet wurden. Dass ein solcher Anspruch besteht,
raumt auch die Vorinstanz ein. So fuhrt sie im angefochtenen Be-
schluss aus, dass das «berechtigte Anliegen zur Eliminierung der ein-
geschossigen Wohnzone» im Rahmen der Gesamtrevision der Nut-
zungsplanung umzusetzen sei. Entsprechend ist weniger der Uberprii-
fungsanspruch, als vielmehr der Zeitpunkt und der Umfang der Uber-
prifung umstritten. Die Rekurrenten verlangen diesbeziglich, dass die
Uberprufung und darauf basierend die Anderung der Zonierung im
Rahmen eines Teilzonenplans umgehend und somit vor der anstehen-
den Gesamtrevision der Ortsplanung zu erfolgen habe. Die Vorinstanz
stellt sich demgegeniiber auf den Standpunkt, dass die berechtigten
Anliegen der Rekurrenten im Rahmen dieser Gesamtrevision zu be-
riicksichtigen seien. Diese unterschiedlichen Auffassungen sind nach-
folgend zu prufen.

6.

Zun@achst ist jedoch festzuhalten, dass nach Art. 1 Abs. 1 PBG die
Ortsplanung Sache der politischen Gemeinden ist. Der Staat wahrt
mithin den nétigen Ermessensspielraum der politischen Gemeinde bei
der Ortsplanung. Daraus ergibt sich einerseits eine Einschrankung der
Ermessenskontrolle, anderseits eine Betonung der Gemeindeautono-
mie.
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Im Rahmen der Nutzungsplanung sind die in Betracht fallenden 6ffent-
lichen und privaten Interessen zu erfassen und im Hinblick auf die an-
zustrebende réaumliche Entwicklung und im Lichte der Ziele und
Grundsatze der Raumplanung gegeneinander abzuwéagen (Art. 1 und
3 RPG; Art. 2 und 3 der eidgendssischen Raumplanungsverordnung
[SR 700.1; abgekirzt RPV]; P. TSCHANNEN, in: Aemisegger/Kutt-
ler/Moor/Ruch [Hrsg.], Kommentar RPG, Zirich/Basel/Genf 2010,
Art. 3 N 23 ff.; WALDMANN/ HANNI, a.a.0., Art. 3 N 3 f.). Ob die Interes-
sen vollstandig erfasst worden sind, ist Rechtsfrage. Die Wertung und
Gewichtung der einzelnen Grundsétze fallt hingegen in den Ermes-
sens- bzw. Beurteilungsspielraum der Planungsbehérden (u.a. Urteil
des Bundesgerichtes 1C_534/2012 vom 16. Juli 2013 Erw. 2.3.2;
GVP 2005 Nr. 24; WALDMANN/HANNI, a.a.0., Art. 3 N 5).

7.

7.1 Art. 175 Abs. 1 PBG sieht vor, dass die politischen Gemeinden
ihre Zonenplane und Baureglemente innert zehn Jahren seit Vollzugs-
beginn des PBG an das neue Recht anzupassen haben. Entspre-
chend sind die Rahmennutzungsplane bis 30. September 2027 einer
Gesamtrevision zu unterziehen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Mog-
lichkeiten einer teilweisen Anpassung der Rahmennutzungsplane auf
folgende zwei Mdglichkeiten beschrankt.

Einerseits umschreibt das Kreisschreiben «Ubergangsrechtliche Best-
immungen im PBG» vom 8. Marz 2017 (Baudepartement SG, Juristi-
sche Mitteilungen 2017/1/1) mogliche vorgezogene Anpassungen an
das PBG. Punktuelle Anpassungen sind zulassig, wenn dadurch die
kinftige Gesamtrevision nicht prajudiziert wird und am Erlass ein be-
sonderes oOffentliches Interesse besteht. Als Beispiele werden im
Kreisschreiben unter anderem die Schaffung einer Schwerpunktzone
oder einer neuen Zone fur offentliche Bauten und Anlagen genannt.
Weitergehende vorangehende Teilrevisionen sind demgegeniber
ausgeschlossen, da die auf dem neuen PBG beruhende Zonierung
des Gemeindegebiets und die Festlegung der zugehdrigen Baumasse
zwingend aus einer ortsplanerischen Gesamtbetrachtung heraus er-
folgen missen und nicht bloss auf Einzelinteressen beruhen duirfen.
Nur so ist es beurteilbar, ob sich die Rahmennutzungsplanung einer
Gemeinde zu einem sinnvollen Ganzen fugt oder nicht.

Anderseits wurde mit dem Nachtrag zum PBG vom 21. Juni 2020
Art. 175a Bst. b PBG eingefligt. Demgemass bleiben die Bestimmun-
gen des Baugesetzes vom 6. Juni 1972 sachgemass anwendbar, so-
weit sie als Rechtsgrundlage fiir Anderungen der Rahmennutzungs-
planung jener politischen Gemeinden dienen, deren Rahmennut-
zungsplan noch nicht an das PBG angepasst worden ist. Dieser Nach-
trag trat am 1. September 2020 in Kraft. Hiermit soll es den Gemein-
den ermdoglicht werden, auch Teilzonenplane auf der Grundlage des
alten Baugesetzes zu erlassen. Zu beachten sind jedoch auch in die-
sem Zusammenhang die bundesrechtlichen Vorgaben. Insbesondere
durfen diese altrechtlichen Teilrevisionen in einer Gemeinde die be-
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vorstehende gesamthafte Anpassung der kommunalen Rahmennut-
zungsplanung an das PBG und an den kantonalen Richtplan nicht pra-
judizieren. Auch missen die Anpassungen von den Gemeinden aus
einer Gesamtsicht heraus umgesetzt werden (Botschaft und Entwurf
der Regierung vom 10. Dezember 2019 zum Nachtrag zum Planungs-
und Baugesetz, ABI 2019-00.011.743, S. 7).

7.2 Vorliegend beantragen die Rekurrenten die Umzonierung der
bestehenden Wohnzone W1 in eine neu zu schaffende Wohn-
zone W2a. Diese Zone wirde ebenfalls auf dem alten Baugesetz be-
ruhen, weshalb ein Anwendungsfall von Art. 175a Bst. b PBG zu pri-
fen ist. Wie aufgezeigt gilt, dass auch altrechtliche Teilrevisionen die
bevorstehende gesamthafte Anpassung des kommunalen Rahmen-
nutzungsplans nicht prajudizieren dirfen und aus einer Gesamtsicht
heraus erfolgen missen. Die Nutzungsplanung hat grundsatzlich aus
einer Gesamtsicht der raumbedeutsamen Belange heraus zu erfolgen.
Zur Planung der Entwicklung der Bautatigkeit ist daher ein planeri-
sches Gesamtkonzept erforderlich. Zwar kann die kommunale Nut-
zungsplanung fir einen Teil des Gemeindegebiets oder gar fur eine
einzelne Liegenschaft gesondert erfolgen. Derartige Sondernutzungs-
ordnungen dirfen in der Regel aber nicht isoliert erlassen werden. Sie
mussen sich vielmehr in die Zonenplanung der Gemeinde einfligen
und durfen nicht aus dem planerischen Gesamtkonzept herausgeris-
sen werden (Urteil des Bundesgerichtes 1P.21/2005 vom 6. Oktober
2005 Erw. 4.2).

Als mit Art. 175a Bst. b PBG vereinbar erscheinen somit insbesondere
Einzelvorhaben mit begrenzten Auswirkungen sowie Vorhaben, die ei-
ner konsolidierten ortsplanerischen Strategie entspringen. Solche Teil-
revisionen sind grundsétzlich in allen Zonenarten maoglich. Entspre-
chende Erlasse kdnnen sich beispielsweise aufdrangen, wenn 6ffent-
liche Bauten und Anlagen erstellt werden miissen oder Gelegenheit
besteht, Arbeitsplatzinvestitionen zu ermoglichen. Untergeordnete An-
derungen sind selbst in Wohn- und Wohnmischzonen mdglich (Bot-
schaft und Entwurf der Regierung vom 10. Dezember 2019 zum Nach-
trag zum Planungs- und Baugesetz, ABI 2019-00.011.743, S. 7 f,;
J. FREL, in: Bereuter/Frei/Ritter [Hrsg.], Kommentar zum Planungs- und
Baugesetz des Kantons St.Gallen, Basel 2020, Art. 175a N 11).

7.3 Die Vorinstanz hat mit Bericht vom 14. Mé&rz 2023 zum «Kredit-
antrag: Ortsplanungsrevision Stadt Z.  (OPR)» an das Stadtparla-
ment das geplante Vorgehen zur Gesamtuberarbeitung der bestehen-
den Ortsplanung skizziert. Demnach soll sich der Planungsprozess in
funf Phasen gliedern. In den Phasen 0 und 1 sollen die konzeptuellen
Grundlagen, darunter ein Konzept zur Innenentwicklung sowie eines
zur Stadtentwicklung, ein Freiraumkonzept und das Gesamtverkehrs-
konzept, bis Mitte 2024 erarbeitet werden. Die konsolidierten Resul-
tate dieser Grundlagen sollen alsdann in einem strategischen Stadt-
entwicklungsplan raumlich dargestellt werden. In der Phase 2 soll bis
Ende 2024 der kommunale Richtplan entsprechend angepasst bzw.
erarbeitet werden. Bis Mitte des Jahres 2026 sollen die Grundlagen
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konkretisiert werden (Phase 3). Hier sollen unter anderem spezifische
Entwicklungsabsichten in einzelnen Quartieren und vertragliche Dich-
ten festgelegt werden. Bis Ende des Jahres 2026 (Phase 4) soll als-
dann der Entwurf von Zonenplan und Baureglement stehen. Vorpri-
fung, Mitwirkungsverfahren und Erlass sind alsdann bis Ende 2027
vorgesehen (Phase 5). Auch wenn der Kreditantrag vom Stadtparla-
ment an die vorberatende Kommission im November 2023 zuriickge-
wiesen wurde und die Geschaftsprifungskommission der Stadt Z.___
von einem zu optimistischen Zeitplan ausgeht, ist doch festzuhalten,
dass die Planungsarbeiten fur die Gesamtrevision der Ortsplanung
aufgegleist sind. Mittlerweile wurde das Geschaft am 7. Marz 2024
durch das Stadtparlament Z.____ verabschiedet. Selbstverstandlich ist
zu beachten, dass dieser Prozess — gerade in Stadten von der Grosse
der Stadt Z.____ — mehrere Jahre in Anspruch nimmt und die zeitlichen
Angaben der Vorinstanz voraussichtlich zu ambitioniert sind und es zu
Verzégerungen kommen kann. Nichtsdestotrotz stehen die Arbeiten
fur die Gesamtrevision der Ortsplanungsrevision unmittelbar bevor
bzw. sind erste Arbeiten bereits gestartet worden. Wichtig erscheint in
diesem Zusammenhang vor allem, dass die Vorinstanz klar dargelegt
hat, welche Arbeiten nun der Reihe nach angegangen werden. Es be-
steht somit ein klarer Plan fiir die Revision der Ortsplanung.

7.4 Nach dem Gesagten ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass vom
Instrument der Teilzonenplane vor der unmittelbar anstehenden Orts-
planungsrevision nur zuriickhaltend Gebrauch gemacht werden soll.
In Anbetracht dessen, dass der totalrevidierte Rahmennutzungsplan
in absehbarer Zeit vorliegen soll und die Erarbeitung der Grundlagen
hierfir nun startet, ist dies unter Beriicksichtigung des Erfordernisses
der Gesamtsicht der raumbedeutsamen Belange sowie des Verbots
der prajudizierenden Wirkung rechtlich geboten. Wirden nun noch
nach Belieben auf dem Gemeindegebiet Teilzonenpléne erstellt und
somit die zukiinftige Zonierung in diesen Gebieten zu einem grossen
Teil bereits vorbestimmt, ware sowohl dem Grundsatz der notwendi-
gen Gesamtsicht nicht genlige getan, als auch eine préjudizierende
Wirkung dieser Teilzonenplane nicht auszuschliessen. Entsprechend
ist es nicht zu beanstanden, sondern vielmehr auch mit Art. 175a
Abs. 1 PBG vereinbar, wenn die Vorinstanz ausfuhrt, dass Teilzonen-
pléne hauptséchlich im Zusammenhang mit Arealentwicklungen még-
lich sein sollen und ein grosses offentliches Interesse am Erlass des
Teilzonenplans bestehen muss.

Vorliegend beantragen die Rekurrenten die Umzonung der kompletten
Wohnzone W1 in eine neu zu schaffende Wohnzone W2a. Die Flache
der Wohnzone W1 betragt in der Stadt Z.____ insgesamt 29,8 Hekta-
ren. Entsprechend kann keine Rede mehr davon aus, dass es sich
dabei um ein «Einzelvorhaben mit begrenzten Auswirkungen» bzw.
um eine «untergeordnete Anderung» handelt. Dies wére jedoch ge-
mass Botschaft zum Nachtrag zum PBG — insbesondere da es sich
vorliegend um eine Anderung einer reinen Wohnzone handelt —
Voraussetzung (siehe Erw.7.2) fiir einen Teilzonenplan nach
Art. 175a Bst. b PBG. Auch entspricht die beantragte Umzonung nicht
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einer konsolidierten ortsplanerischen Strategie. Die Stadt Z.__ wird
in den kommenden Jahren die gesamte Ortsplanung zu tberarbeiten
haben. Entsprechend bedarf es — zumindest wenn die Umzonung ei-
ner Flache von 29,8 ha in der Wohnzone ansteht — zunachst der Erar-
beitung der entsprechenden Grundlagen. Wie die Vorinstanz gegen-
Uber dem Stadtparlament Z.____ aufgezeigt hat, sind zun&chst die kon-
zeptionellen Grundlagen (insbesondere Innenentwicklungs- und
Stadtentwicklungskonzept) und alsdann der kommunale Richtplan zu
erarbeiten bzw. zumindest zu Uberarbeiten. Bevor diese Grundlagen
nicht vorliegen, beruhen so weitreichende Umzonungen wie von den
Rekurrenten beantragt, nicht auf einer ortsplanerischen Strategie bzw.
nicht auf der notwendigen Gesamtsicht. Daran andert nichts, dass in
der Ortsplanungsrevision 2013 — 2020 vorgesehen war, weite Teile
der heutigen Wohnzone W1 in eine Wohnzone W2a umzuzonen. Ei-
nerseits fehlte es bei der Ortsplanungsrevision ebenfalls an massge-
blichen Grundlagen fir eine derart weitgehende Planungsmass-
nahme. Anderseits liegt die Erarbeitung der vorhandenen Dokumente
nun auch bereits wieder etliche Jahre zurlck (so datiert beispielsweise
der kommunale Richtplan aus dem Jahr 2010). Auch diesbezuglich
haben sich die rechtlichen Grundlagen in der Zwischenzeit massge-
blich verandert, weshalb die planerischen Grundlagen neu zu erarbei-
ten bzw. zu Uberarbeiten sind, bevor eine so grossflachige Anpassung
vorgenommen werden kann. Weiter ist zu beachten, dass die Vo-
rinstanz die Uberarbeitung angeht und die Erarbeitung neuer Grund-
lagen bevorsteht. Wiirde diese grossflachige Umzonierung vorgezo-
gen, wirde damit selbstredend die anstehende Ortsplanungsrevision
prajudiziert.

7.5 Auch ist eine zeitliche Dringlichkeit dieser Anpassung des Rah-
mennutzungsplans nicht erstellt. Soweit die Rekurrenten geltend ma-
chen, dass die bestehende Zonierung bundesrechtswidrig sei, da sie
dem Grundsatz der haushélterischen Bodennutzung zuwiderlaufe, ist
ihnen entgegenzuhalten, dass dieser Grundsatz nicht per se einge-
schossige Wohnzonen ausschliesst bzw. verbietet. Umso weniger
wird eine unmittelbare (einer anstehenden Gesamtrevision vorgezo-
gene) Umzonierung bestehender eingeschossiger Bauzonen verlangt.
Von einer Rechtsverweigerung kann ebenfalls nicht gesprochen wer-
den. Die Gesamtrevision der Ortsplanung in einer Stadt der Grosse
von Z.___ nimmt klarerweise mehrere Jahre in Anspruch. Aufgrund
des aufgezeigten Vorgehens liegt aber auf jeden Fall keine «Verwei-
sung auf den St.Nimmerleins-Tag» (Rekursschrift, S. 4) vor.

8.
Weiter machen die Rekurrenten eine Verletzung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes geltend.

8.1 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt dem
Gleichbehandlungsgrundsatz bei Planungsmassnahmen nur eine ab-
geschwachte Bedeutung zu. Eine Grundeigentiimerin bzw. ein Grund-
eigentimer hat keinen aus Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung
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(SR 101) folgenden Anspruch darauf, im Zusammenhang mit dem Er-
lass einer Zonenordnung gleich behandelt zu werden wie alle Gibrigen
Grundeigentimerinnen und Grundeigentiimer, die von einer Raumpla-
nungsmassnahme berlhrt werden. Es liegt im Wesen der Ortspla-
nung, dass Zonen gebildet und irgendwo abgegrenzt werden missen
und dass Grundstiicke ahnlicher Lage und Art bau- und zonenrechtlich
vollig verschieden behandelt werden kdnnen. Verfassungsrechtlich
genligt, dass die Planung sachlich vertretbar, d.h. nicht willktrlich ist.
Das Gebot der Rechtsgleichheit fallt insoweit mit dem Willkirverbot
zusammen (Urteil des Bundesgerichtes 1P.14/2001 vom 5. April 2001
Erw. 2.c).

8.2 Die Rekurrenten bringen vor, dass die von der Vorinstanz gel-
tend gemachten Argumente auf samtliche allfallige weiteren Teilzo-
nenplane zutreffen wiirden und somit kein einziger Teilzonenplan auf
dem Gebiet der Politischen Gemeinde Z._  mehr mdglich ware, bis
die Gesamtrevision rechtskraftig sei. Als Beispiele fihren die Rekur-
renten — wenn auch nur dusserst rudimentar — die Teilzonenplane
«M.__ »und «N.__ » auf.

8.3 Die Rekurrenten verkennen, dass es sich bei den aufgeflihrten
Planen um projektbezogene, raumlich begrenzte Planungen handelt.

Mit dem Teilzonenplan «M.___ » soll eine Uberbauung ermdglicht wer-
den, fur welche bereits ein Sondernutzungsplan vorliegt, die Grund-
ordnung aufgrund der aufgehobenen Revision des Zonenplans jedoch
noch angepasst werden muss. Zudem besteht daran ein erhebliches
offentliches Interesse, handelt es sich doch um ein ehemaliges Indust-
riegelande und ein strategisch wichtiges Umnutzungs- und Innenent-
wicklungsareal. Entsprechend soll mit dem Teilzonenplan eine Umzo-
nung von der Industriezone in eine Wohn-Gewerbezone erfolgen. Mit
dem Teilzonenplan «N.___ » soll (zusammen mit einem Sondernut-
zungsplan) einerseits der C.___ AG die bereits das Alters- und Pfle-
geheim N.__ auf Grundstliick Nr. 002 betreibt, der Bau eines De-
menzzentrums ermoglicht werden. Anderseits soll fir einen bestehen-
den Industriebetrieb (auf den Grundstiicken Nrn. 003 und 004) die
Maoglichkeit zur Erweiterung geschaffen werden. Auch diese Anpas-
sungen sind rdumlich begrenzt, haben ein konkretes Vorhaben zum
Gegenstand und stehen im 6ffentlichen Interesse.

Ohne die Rechtmassigkeit dieser Plane vorliegend abschliessend pru-
fen zu kénnen, kann immerhin festgehalten werden, dass diese Vor-
haben mit dem Anliegen der Rekurrenten nicht vergleichbar sind.
Wahrend durch die Teilzonenplane «M.___ » und «N.___ » kleinere
Flachen fur konkrete Vorhaben umgezont werden sollen, beantragen
die Rekurrenten eine Umzonung von rund 29,8 ha Land, welches sich
in verschiedenen Gebieten der Stadt Z.  befindet und fir welches
keine unmittelbaren Projekte vorhanden sind. Die Riige der Rekurren-
ten, der Gleichbehandlungsgrundsatz sei verletzt, erweist sich somit
als unbegrindet.
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9.

Zusammenfassend ergibt sich, dass eine — der anstehenden Gesam-
trevision der Ortsplanung — vorgezogene (altrechtliche) Anpassung in
dem Sinn, dass samtliche Grundstlicke, welche derzeit der Wohnzone
W1 angehéren, einer neuen Wohnzone W2a zugewiesen werden sol-
len, nicht angezeigt ist. Die Vorinstanz hat somit das Gesuch um Teil-
revision des Rahmennutzungsplans zu Recht abgewiesen. Das Anlie-
gen der Rekurrenten auf Uberprifung und gegebenenfalls Anpassung
der Wohnzone W1 hat die Vorinstanz im Rahmen der laufenden Ar-
beiten zur Gesamtrevision der Ortsplanung zu berilcksichtigen. Der
Rekurs erweist sich als unbegriindet und ist abzuweisen.

10.

10.1 Nach Art. 95 Abs. 1 VRP hat in Streitigkeiten jener Beteiligte die
Kosten zu tragen, dessen Begehren ganz oder teilweise abgewiesen
werden. Die Entscheidgebihr betragt Fr. 3'000.— fur den vorliegenden
Rekursentscheid (Nr. 20.13.01 des Gebuhrentarifs fiir die Kantons-
und Gemeindeverwaltung, sGS 821.5). Fur den Entscheid der Regie-
rung betreffend das gestellte Ausstandsbegehren wird eine Gebuihr
von Fr. 1'000.— erhoben. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend
haben die Rekurrenten die amtlichen Kosten unter solidarischer
Haftung zu bezahlen (Art. 96s VRP).

10.2 Der vom Rekurrenten am 24. November 2021 geleistete Kos-
tenvorschuss von Fr. 1'500.— ist an die Entscheidgebihr in der Haupt-
sache anzurechnen.

11.
Rekurrenten und Vorinstanz stellen ein Begehren um Ersatz der aus-
seramtlichen Kosten.

11.1 Im Rekursverfahren werden ausseramtliche Kosten entschadigt,
soweit sie auf Grund der Sach- und Rechtslage notwendig und ange-
messen erscheinen (Art. 98 Abs. 2 VRP). Die ausseramtliche Entscha-
digung wird den am Verfahren Beteiligten nach Obsiegen und Unter-
liegen auferlegt (Art. 98 VRP). Die Vorschriften der Schweizerischen
Zivilprozessordnung (SR 272) finden sachgemdass Anwendung
(Art. 98" VRP).

11.2 Da die Rekurrenten mit ihren Antrdgen unterliegen, haben sie
von vornherein keinen Anspruch auf eine ausseramtliche Entschadi-
gung. lhr Begehren ist deshalb abzuweisen.

11.3 Die Vorinstanz hat grundsatzlich keinen Anspruch auf Ersatz der
ausseramtlichen Kosten (R. HIRT, Die Regelung der Kosten nach
st.gallischem Verwaltungsrechtspflegegesetz, St.Gallen 2004,
S. 176). Sie bringt keine Griinde vor, die ein Abweichen von dieser
Regel rechtfertigen. Ihr Begehren ist daher abzuweisen.
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Entscheid

1.

Der Rekursvon A.___ und B.____ wird abgewiesen.

2.

a) A.___ undB.__ wird in der Hauptsache eine Entscheidgebuhr

von Fr. 3'000.— auferlegt.

b) Der am 24. November 2021 von B.__ geleistete Kostenvor-
schuss von Fr. 1'500.— wird angerechnet.

¢) A.___ undB.___ wird flr den Entscheid tiber das Ausstandsbe-
gehren (Beschluss der Regierung Nr. 2023/582) eine Entscheidge-
bihr von Fr. 1'000.— auferlegt.

3.
a) Das Begehren von A.___ und B.____ um Ersatz der ausseramt-
lichen Kosten wird abgewiesen.

b) Das Begehren der Politischen Gemeinde Z.__ um Ersatz der
ausseramtlichen Kosten wird abgewiesen.

Die Vorsteherin

Susanne Hartmann
Regierungsprasidentin
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	Planungsrecht, Art. 21 RPG, Art. 175 und Art. 175a PBG. Eine der anstehenden Gesamtrevision der Ortsplanung vorgezogene Umzonung sämtlicher Grundstücke der Wohnzone W1 in eine neu zu schaffende (altrechtliche) Wohnzone W2a ist vorliegend nicht möglich. Einerseits entspricht eine solch grossflächige Umzonung nicht einer konsolidierten ortsplanserischen Strategie bzw. beruht sie nicht auf einer notwendigen Gesamtsicht, anderseits würde eine so weitreichende Umzonung die anstehende Ortsplanungsrevision präjudizieren. Das Anliegen der Rekurrenten ist deshalb im Rahmen der laufenden Arbeiten zur Gesamtrevision der Ortsplanung zu berücksichtigen. Abweisung des Rekurses. 



